
A.P.E.B. Association des parents d’élèves de l’école fondamentale de Bourglinster 
                                    

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

(Second-Hand Kannerkleeder organisiert durch die APEB) 
 

A.P.E.B. akzeptiert folgende Kleidung für Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren.  
 
-  Für den Sommer Second-Hand: Sommerpullover, T-Shirts (Kurz- oder Langarm), Kleider und 
Röcke (Sommerware), Blusen, Hemden, Hosen, Jeans, Sommerjacken, Fleecejacken, Sportbekleidung, 
Strumpfhosen, Pyjamas, Bademäntel, Bettwäschegarnitur (1 pers 140/200 cm). 
-  Für den Winter Second-Hand: Pullover, T-Shirts (nur Langarm), Kleider und Röcke (Winterware), 
Blusen, Hemden, Hosen, Jeans, Winterjacken, Sport- und Skibekleidung, Strumpfhosen, Pyjamas, 
Bademäntel, Bettwäschegarnitur (1 pers 140/200cm). 
 
Accessoires, Spielwaren, Schuhe, Gummistiefel, Strümpfe, Unterwäsche, Gürtel und Babyartikel 
werden nicht mehr zum Verkauf angeboten.  
 
Alle Kleidungsstücke müssen in einwandfreiem Zustand sein (bitte Reissverschlüsse und Knöpfe 
kontrollieren). Beschädigte, fleckige oder unmoderne Kleidung wird vorab durch die A.P.E.B. 
ausgesondert und nicht zum Verkauf angeboten und wird nach dem Verkauf nicht mehr nach Kunde 
aussortiert.  Beim Abholen der nicht verkauften Kleidung und der Einnahmen am darauffolgenden 
Dienstag hat jeder Kunde die Möglichkeit, die ausgesonderten Kleidungsstücke auf einem Wühltisch 
wieder herauszusuchen. Nach der vereinbarten Abholfrist werden nicht abgeholte Kleidungsstücke einer 
karitativen Einrichtung zur Verfügung gestellt.  
 
Aufgrund der enormen Nachfrage und der begrenzten Teilnehmerzahl können möglicherweise nicht alle 
Anmeldungen berücksichtigt werden. Für ihre Anmeldung bittet die A.P.E.B. sie, die im 
Informationsbrief angegebene Uhrzeit und das Datum zu respektieren.  Vor dem angegebenen Datum 
angefragte Anmeldung als auch Anfragen per Email werden nicht berücksichtigt.  
 
Aus Versicherungsgründen bittet die A.P.E.B den Kunden den ungefähren Wert (Second-Hand 
Verkaufswert) der abgegeben Kleidungsstücke anzugeben.  
 
Der aus dem Verkauf durch die A.P.E.B. eingegangene Betrag wird wie folgt aufgeteilt : 70% der 
Gesamtsumme für den Kunden und 30% für die Elternvereinigung A.P.E.B.. 
 
Alle nicht verkauften Kleidungsstücke und die Einnahmen der verkauften Kleidungsstücke sind an den 
im Informationsbrief angegebenen Uhrzeiten und Datum abzuholen. Sollte es ihnen zu diesen Zeiten 
nicht möglich sein, ihre Kleidungsstücke abzuholen, dann bitten wir Sie die Elternvereinigung A.P.E.B. 
beim Abgeben der Kleidungsstücke davon in Kenntnis zu setzen.  
 
Die Elternvereinigung A.P.E.B. haftet generell nicht im Fall von Diebstahl, Verlust oder Beschädigung 
der Kleidung. Diese Verkaufsbedingungen bleiben in Kraft bis zu deren Abänderung.  

 
 
Datum    Unterschrift (gelesen und einverstanden)  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
info@apeb.lu  
www.apeb.lu    
(Texte français au verso) 
	
  


